
 
I. § 55 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG bestimmt, dass ein Ausländer/eine Ausländerin aus Deutschland 

ausgewiesen werden kann, wenn er/sie im Visumverfahren falsche oder unvollständige Angaben 
zum Zwecke der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung gemacht hat. 
Der Antragsteller/die Antragstellerin ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und 
Gewissen zu machen. Bewußte falsche oder unvollständige Angaben können zur Folge haben, dass 
der Antrag auf Erteilung eines Visums abgelehnt wird bzw. der Antragsteller/die Antragstellerin aus 
Deutschland ausgewiesen wird, sofern ein Visum bereits erteilt wurde.“ 
Ich erkläre hiermit, daß ich über den Inhalt des § 55 Abs.2 Nr.1 AufenthG und die Rechtsfolgen von 
bewußten falschen oder unvollständigen Angaben belehrt worden bin. 
 

II. Ich erkläre außerdem, daß ich darüber belehrt worden bin, daß gemäß den Vorschriften des 
Schengener Übereinkommens für jeden Aufenthalt im Schengener Gebiet eine gültige 
Krankenversicherung abzuschließen ist. Der Versicherungsausweis ist mitzuführen und auf Anfrage 
bei der Grenzkontrolle vorzulegen. 
 

III. Sie werden gebeten, die Angaben auf dem Visum unmittelbar nach dessen Erhalt auf Richtigkeit zu 
überprüfen. Insbesondere sollten Beginn und Ende der Gültigkeit des Visums überprüft und mit der 
Gesamtdauer des geplanten Aufenthalts abgeglichen werden. Außerdem ist die korrekte 
Schreibweise des Namens und Vornamens zu kontrollieren. 
Eventuelle Fehler sollten der ausstellenden Visastelle unverzüglich mitgeteilt werden. 
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Kiew, den  ________________________________________    
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